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Az. 131-Kundennummer: 543D096877 
Widerspruch gegen Sperrzeit 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gegen den Bescheid vom 13.9.2011 über den Eintritt einer Sperrzeit lege ich 

Widerspruch 
ein. 
Begründung: 

Laut SGB III §144 (1) 1 tritt eine Sperrzeit nur ein, wenn der Versicherte die Arbeitslosigkeit 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.  
In meinem Fall kann man jedoch schlimmstenfalls von leichter Fahrlässigkeit sprechen. 

Sie mit Ihrem sicheren Arbeitsplatz in einer Behörde können sich offensichtlich nicht 
vorstellen, was in der freien Wirtschaft, speziell in Konzernen abgeht, wenn Vorgesetzte 
hoch bezahlte oder ältere Mitarbeiter loswerden wollen.  Wenn da jahrelang durch 
Herabsetzen von Leistung, Zuteilung ungeeigneter Aufgaben bis hin zu einem Vertragsbruch 
von Seiten der Firma die Nerven ständig angespannt sind - auch in die Freizeit hinein, dann 
sind die Gedanken vor allem darauf konzentriert, den Arbeitsplatz möglichst lang zu erhalten, 
indem man versucht Fallen vorzeitig zu erkennen und zu parieren, Angriffe abzuwehren, 
jeden denkbaren Anlass für eine Kündigung zu vermeiden und in einem ausgewogenen Maß 
so Zähne zu zeigen, dass die Vorgesetzten weder überreagieren noch zu weiterem Mobbing 
ermutigt werden.  
Wenn Sie sich diese Situation nicht vorstellen können, dann fragen Sie am Besten einen 
(Betriebs-)Psychologen.  
Zu erwarten, dass ein so malträtierter Mitarbeiter auch noch daran denkt, dass ein klar 
formulierter nur vierzeiliger Paragraph eine Falle von Seiten des Gesetzgebers bilden 
könnte, ist schlicht und einfach weltfremd. Lächerlichkeit ist noch das freundlichste, was sich 
das Arbeitsamt mit einer solchen Erwartungshaltung einhandelt.  
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